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Dispensgesuch – Berufsmaturität (BM2) 

Rücksendefrist : 16. August 

Name : Vorname : 

Strasse, Nr. : PLZ, Ort :  

E-Mail : Handy-Nr. : 

Ausrichtung :
Unterrichtssprache : ☐ Französisch ☐ Deutsch

Ort und Datum : Unterschrift Kandidat-in : 

Betroffene Fächer Entscheid des BBA 

 ☐ Dispens für den Unterricht und die Abschlussprüfung gewährt

 ☐ Dispens abgelehnt

(siehe Begründung auf Rückseite, Nr. ____)

 ☐ Dispens für den Unterricht und die Abschlussprüfung gewährt

 ☐ Dispens abgelehnt

(siehe Begründung auf Rückseite, Nr. ____)

 ☐ Dispens für den Unterricht und die Abschlussprüfung gewährt

 ☐ Dispens abgelehnt

(siehe Begründung auf Rückseite, Nr. ____)

 ☐ Dispens für den Unterricht und die Abschlussprüfung gewährt

 ☐ Dispens abgelehnt

(siehe Begründung auf Rückseite, Nr. ____)

Damit Ihr Gesuch bearbeitet werden kann, muss zu jeder Anfrage ein Nachweis beigelegt werden 
(Sprachdiplom, Notenausweis des Fähigkeitszeugnisses, Gymnasialmatura, usw.) Unvollständige 
Gesuche werden nicht bearbeitet und dem Gesuchsteller zurückgeschickt. 

Bei einem positiven Entscheid wird auf dem Notenblatt kein Resultat in den betroffenen Fächern aufgeführt. 

Das Fach «Interdisziplinäres Arbeiten» kann auch diejenigen Fächer betreffen, für welche eine Dispens erteilt 
wurde. Deshalb kann es sein, dass der berufliche Unterricht während der Dauer dieser Projekte besucht 
werden muss. Falls dies zutrifft, erhalten Sie die detaillierten Informationen zu gegebener Zeit vom 
Klassenlehrer/von der Klassenlehrerin. 

Gemäss Art. 79 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 über die Berufsbildung (BBiG) des Kantons Freiburg 
kann unser Entscheid innert 10 Tagen nach seiner Zustellung mit einer schriftlichen Einsprache beim Amt für 
Berufsbildung angefochten werden. 

Visa Verantwortlicher des Bereichs Ausbildung: Datum: 

Kopie : Berufsfachschule 

—
Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle DEEF
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Ablehnungsgründe 

1) Eine Fachdispens kann gewährt werden, wenn ein gleichwertiges oder höheres Niveau in diesem Fach
nachgewiesen werden kann. Die Analyse Ihrer Unterlagen hat ergeben, dass Sie nicht über die
minimalen Voraussetzungen verfügen. Die einzelnen Fächer werden während des Berufsmaturitäts-
Unterrichts ausführlicher und vertiefter behandelt und somit ein höheres Niveau angestrebt, respektive
erreicht.

2) Eine Sprachendispens kann gewährt werden, wenn ein vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation SBFI anerkanntes Fremdsprachendiplom vorgewiesen werden kann. Die Liste mit den
anerkannten Diplomen ist auf der Internetseite des SBFI zu finden. Leider ist das von Ihnen erworbene
Diplom nicht auf dieser Liste aufgeführt.

3) Das Fach Naturwissenschaften setzt sich aus den drei Bereichen Biologie, Chemie und Physik
zusammen und wird nicht zwingend separat pro Bereich organisiert, sondern kann als Ganzes
unterrichtet werden. Deshalb ist es unmöglich, das Fach in die einzelnen Bereiche aufzuteilen und die
gewünschte Dispens zu gewähren.

4) Das Fach Sozialwissenschaften setzt sich aus den drei Bereichen Soziologie, Psychologie und
Philosophie zusammen und wird nicht zwingend separat pro Bereich organisiert, sondern kann als
Ganzes unterrichtet werden. Deshalb ist es unmöglich, das Fach in die einzelnen Bereiche aufzuteilen
und die gewünschte Dispens zu gewähren.

5) Seit der Inkraftsetzung der neuen Verordnung über die Berufsmaturität ist das interdisziplinäre Arbeiten
ein eigenständiges Fach, bestehend aus IDAF und IDPA. Die IDPA erhält deshalb eine grössere
Wichtigkeit beim Berechnen der Note. Eine Dispens kann deshalb nur für das ganze Fach und nicht
nur für eine Position gewährt werden.

6) Für das Fach Deutsch/Französisch (Muttersprache) wird keine Dispens erteilt. Da
Deutsch/Französisch Ihre Muttersprache ist, kann der Berufsfachschullehrer, sollte er der Meinung
sein, dass Sie über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, über eine Dispens vom Unterricht
entscheiden. Sämtliche Prüfungen während dem Schuljahr sowie die Abschlussprüfung sind jedoch
abzulegen.

7) Die Prüfungsnote in Wirtschaft und Gesellschaft (W&G1) wie auch der Mittelwert aus W&G1 und
W&G2 sind ungenügend. Sie verfügen somit nicht über das in der Berufsmaturität verlangte Niveau
und können deshalb nicht von diesem Fach dispensiert werden.

8) Das Fach wurde im Rahmen der EFZ-Ausbildung mit einer ungenügenden Note abgeschlossen. Sie
verfügen somit nicht über das in der Berufsmaturität verlangte Niveau und können deshalb nicht von
diesem Fach dispensiert werden.

9) Anderer Grund:
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